
S A T Z U N G
der Ortsgemeinde Siershahn

über die Erhebung von Hundesteuer
vom 12. Jan. 1988

zuletzt geändert am 02. Oktober 2001

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund
a) des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) vom 14. Dezember 1973 ( GVBl. S. 419),  BS
2020 – 1 sowie
b) des Artikels 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die Ermächtigung der Gemeinden zur
Erhebung von Vergnügungssteuer und Hundesteuer vom 27. März 1987 (GVBl. S. 75), BS
611-12 und
c) des § 3 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalabgabengesetz vom 5. Mai 1986 (GVBl. S. 103), BS
610-10
am 21. Dez. 1987 die folgende Satzung beschlossen, die nach Unbedenklichkeitserklärung
durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises in Montabaur vom 06. Jan. 1988 , Az.:
029/963-60 hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1
Steuergegenstand

Entstehung der Steuer
(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet.
(2) Die Steuer entsteht mit Beginn des Jahres, für das die Steuer festzusetzen ist.

§ 2
Steuerschuldner, Haftung

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehalter ist, wer in der Ortsgemeinde
seinen Hauptwohnsitz hat und einen Hund in seinem Haushalt oder Betrieb aufgenommen
hat. Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat
oder auf Probe oder zum Anlernen hält. Die Steuerpflicht tritt in den Fällen des Satzes 3 erst
ein, sobald die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder zum Anlernen den
Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.
(2) Alle in einen Haushalt oder in einen Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als
gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so
sind sie Gesamtschuldner.
(3) Der Eigentümer des Hundes haftet für die Steuer, wenn er nicht der Halter des Hundes
ist.

§ 3
Steuerbefreiung

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren  für das Halten von Hunden, die für Blinde,
Gehörlose oder völlig Hilflose unentbehrlich sind, wobei die Steuerbefreiung von der Vorlage
des Feststellungsbescheides nach § 4 des Schwerbehindertengesetzes zum
Schwerbehindertenausweis abhängig gemacht werden kann. Die Steuerbefreiung wird
wirksam mit Beginn des auf die Antragstellung folgenden Monats.

§ 4
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit Anfang des auf die Aufnahme eines Hundes in einen
Haushalt oder Betrieb folgenden Monats, frühestens mit dem Monat, in dem er drei Monate
alt wird.



(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund abgeschafft
wird, abhanden kommt oder stirbt. Kann der genaue Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden,
endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats der Abmeldung.
(3) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters beginnt und endet die Steuerpflicht
entsprechend den Absätzen 1 und 2.

§ 5
Steuersatz

(1) Der Steuersatz je Hund wird jährlich in der Haushaltssatzung festgesetzt.
(2) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Jahres, so ist die Steuer auf den der
Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag festzusetzen.

§ 6
Fälligkeit

(1) Die Hundesteuer wird zu je ¼ ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.
fällig. Nachzufordernde Hundesteuer wird innerhalb eines Monats fällig. Auf Antrag des
Steuerpflichtigen kann eine jährliche Fälligkeit zum 01.07. eines Jahres festgesetzt werden.
(2) Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im
Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung
festgesetzt werden. Für die Steuerschuldner treten zwei Wochen nach dem Tag der
öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem
Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

§ 7
Anzeigepflicht

(1) Wer einen Hund hält (§ 2 Abs. 1), hat ihn binnen 14 Tagen nach Beginn der Haltung bei
der Gemeinde anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach
der Geburt als angeschafft.
(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund, der abgeschafft wurde, abhanden
gekommen oder eingegangen ist oder mit dem er wegzieht, innerhalb von 14 Tagen
abzumelden. Im Falle der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung Name und
Wohnung des Erwerbers anzugeben.
(3) Fallen die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit fort oder ergeben sich sonstige
Änderungen in der Hundehaltung, so hat der Hundehalter dies binnen 14 Tagen anzuzeigen.
(4) Die Ortsgemeinde kann im Gemeindegebiet Hundebestandsaufnahmen durchführen.
Dabei können folgende Daten erhoben werden:

1. Name und Anschrift des Hundehalters,
2. Anzahl der gehaltenen Hunde sowie
3. Zeitpunkt der Anschaffung des Hundes.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten

Verstöße gegen die Anzeigepflicht nach § 7 Abs. 1 bis 3 und die Auskunftspflicht nach § 7
Abs. 4 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Abs. 5 der Gemeindeordnung. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5000 € geahndet werden.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft.


